
 

  



 



Carl Christian von Weizsäcker 

Regionalisierung der Regulierung im 
Bitstromzugangs-Markt? 

A Einleitung 

Die Regulierung in netzbasierten Branchen wie der Telekommunikation 

erfüllt eine Doppelfunktion: einerseits soll sie den Kunden dort schützen, 

wo der Wettbewerb diese Funktion nicht erfüllen kann; andererseits soll sie 

den Wettbewerb selbst fördern. Sie ist in beiden Funktionen auf den Wett-

bewerb bezogen. Einerseits ist sie ein – unvollkommener – Ersatz für den 

Wettbewerb; andererseits dient sie der Herstellung des Wettbewerbs. Gene-

rell anerkannt ist, dass ein funktionsfähiger Wettbewerb einem Regime der 

Regulierung überlegen ist. Daraus folgt, dass die Regulierung sich überall 

dort zurückziehen sollte, wo sich der Markt auch ohne diese Regulierung 

„nachhaltig wettbewerbsorientiert“ entwickelt.  

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung (§10 TKG) kann von nachhalti-

gem Wettbewerb gesprochen werden, wenn eines der drei folgenden Krite-

rien erfüllt ist: 1. Es gibt keine Marktzutrittsschranken oder 2. Es sind 

robuste Tendenzen in Richtung Wettbewerb auszumachen oder 3. für die 

staatliche Aufsicht über das Marktgeschehen reicht das allgemeine Kartell-

recht aus.  
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Es ist damit eine ständige Aufgabe der Regulierungsbehörde – heute also 

der Bundesnetzagentur – zu beobachten, wo aufgrund der Entstehung von 

Verhältnissen, die „nachhaltig wettbewerbsorientiert“ sind, Deregulie-

rungspotential entsteht. 

Die vergangenen zehn Jahre haben unter der wettbewerbsorientierten Ge-

setzgebung und Regulierung zu einem beträchtlichen Wandel der Wettbe-

werbsverhältnisse auf den deutschen Telekommunikationsmärkten geführt. 

Der Jahresbericht 2007 der Bundesnetzagentur1 legt Zahlen vor, die dieses 

deutlich machen. Die Wettbewerber der Deutsche Telekom AG haben in 

der Summe aller deutschen TK-Märkte im Jahre 2007 einen Umsatzanteil 

von mehr als der Hälfte und haben damit in ihrer Summe die Deutsche Te-

lekom AG umsatzmäßig überrundet. Ähnliches gilt für das Investitionsvo-

lumen. Im Festnetzumsatz erzielen die Konkurrenten 39 % Marktanteil, im 

Mobilfunk 71 % Marktanteil. Aufgrund des ebenfalls wettbewerbsinduzier-

ten Preisverfalls sind die Gesamtumsätze der Branche im Jahre 2007 zu-

rückgegangen, obwohl rein mengenmäßig die Nachfrage sich weiter nach 

oben entwickelt hat. So ist beispielsweise die Anzahl der Breitbandan-

schlüsse allein im Jahr 2007 um etwa 30 % gestiegen. Das stürmische 

Wachstum der von Konkurrenten der Deutschen Telekom AG angemiete-

ten Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) im Verlauf des Jahres 2007 ist ein 

weiterer Indikator für die Intensivierung des Wettbewerbs.  

Die verschiedenen Märkte des Telekommunikationssektors sind aufeinan-

der bezogen. Man kann sie nicht isoliert betrachten. Regulierungen, die ei-

nen Markt direkt betreffen, haben häufig indirekt Auswirkungen auf einen 

anderen Telekommunikationsmarkt. Ein Beispiel ist die Regulierung von 

 
1  Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2007, Bonn 2008, insbesondere Seiten 66-89. 
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Preisen für Vorleistungen. Im Mai 2008 hat die Bundesnetzagentur Preise 

für den IP-Bitstromzugang genehmigt2. Diese Entscheidung hat nicht nur 

Auswirkungen auf  den Bitstrommarkt, sondern auch auf den Infrastruk-

turwettbewerb. Die überraschend niedrige Preisfestsetzung begünstigt An-

bieter von Telekommunikationsleistungen, die sich den IP-Bitstrom von 

anderen Anbietern wie der Deutsche Telekom AG oder der Telefonica 

Deutschland als Vorprodukt kaufen, und sie beeinträchtigt den Anreiz, sel-

ber in Netzinfrastruktur zu investieren. Das kann bedeuten, dass der Infrast-

rukturwettbewerb geschädigt wird. Die im Infrastrukturwettbewerb tätigen 

Unternehmen haben die Entscheidung der Bundesnetzagentur daher kri-

tisch kommentiert3.  

Der konkrete Anlass für ein Neuüberdenken des Regulierungsregimes in 

der Telekommunikation ist der Trend zum regional differenzierten Rück-

zug der Preisregulierung in Anerkenntnis der Tatsache, dass sich die Wett-

bewerbsverhältnisse ebenfalls regional differenzieren. So haben inzwischen 

zwei nationale Regulierungsbehörden im Bereich der Europäischen Ge-

meinschaft bei dem Bitstromzugangs-Markt (Markt 5 nach der Festlegung 

der Europäischen Kommission) Entscheidungen gefällt, die auf eine solche 

regionale Differenzierung der Preisregulierung hinauslaufen. 

Dieser Tatsache ist dieses Gutachten gewidmet. Im Kapitel B werden die 

diesbezüglichen Entscheidungen der Regulierungsbehörden im Vereinigten 

Königreich und in Österreich bewertet. Dabei liegt das Schwergewicht auf 

 
2  Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 3, Beschluss in dem Verwaltungsverfahren 

aufgrund des Antrages der Deutschen Telekom AG, T-Com, vertreten durch den 
Vorstand, vom 3.3.2008 wegen der Gennehmigung von Entgelten für den IP-
Bitstrom-Zugang (IP-Bitstream-Access, „IP-BSA“). BK 3c-08-004/E04.03.2008. 

3  Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., Bundesnetzagentur gefährdet Infra-
strukturausbau, Pressemitteilung vom 14.5.08, Bonn. 
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der Entscheidung der britischen Ofcom. Im Kapitel C wird die Übertrag-

barkeit des Prinzips der Regionalisierung der Regulierung auf Deutschland 

besprochen. Daran schließt sich in Kapitel D ein Vorschlag zur Regionali-

sierung der Regulierung im deutschen Bitstromzugangs-Markt an. In einem 

mathematischen Anhang wird ein mathematisches Modell zum Preiswett-

bewerb dargestellt, das sich auf die Ausführungen im Kapitel B bezieht.  

B Die Regionalisierungsentscheidungen in Großbritan-
nien und Österreich 

B.1 Die bisherigen Entscheidungen zur Regionalisierung 

Das Thema der Regionalisierung in der TK-Regulierung ist aktuell gewor-

den, weil die britische Regulierungsbehörde Ofcom beim Bitstrom- Zu-

gangsmarkt in einer Entscheidung vom Mai dieses Jahres diesen Weg 

gegangen ist. Ofcom hat drei subnationale Bitstromzugangs-Märkte nach 

dem Kriterium unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen definiert4. Der 

Entwurf für diese Entscheidung5 wurde von der Europäischen Kommission 

grundsätzlich positiv kommentiert6.  

Die österreichische Regulierungsbehörde TKK hat zwar den Bitstromzu-

gangs-Markt national abgegrenzt, hat aber die Regulierungsdichte je nach 

 
4  Office of Communication (Ofcom), Review of the wholesale broadband access 

markets – Final explanatory statement and notification, London 21. Mai 2008, 112 
Seiten. 

5  Office of Communication (Ofcom), Review of the wholesale broadband access 
markets 2006/07, London 15 November 2007, 232 Seiten. 

6  European Commission, Letter to Mr. Richards, CEO of Ofcom, Comments pursuant 
to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC, Brussels 14 February 2008, 14 Seiten  
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lokaler Wettbewerbssituation unterschiedlich festgesetzt7. De facto läuft 

auch das österreichische Vorgehen auf eine Regionalisierung der Regulie-

rung hinaus. 

Auch die European Regulators Group (ERG) hat die Regionalisierung der 

Regulierung grundsätzlich begrüßt8.  

Die Bundesnetzagentur hat eine Anhörung zum Thema „Regional differen-

zierter Regulierung im Rahmen der Marktdefinition und Marktanalyse des 

Marktes Nr. 5 (Breitbandzugang für Großkunden/Bitstromzugang)“ eröff-

net und hierzu am 27. August 08 einen Fragebogen verschickt. Dieser soll 

bis Ende September 2008 beantwortet werden9.  

B.2 Die Ofcom Entscheidung 

Ofcom hat auf der Basis von Konsultationen mit einem breiten Kreis von 

Interessierten und Sachverständigen eine Analyse des britischen Vorleis-

tungsmarktes für den Breitbandzugang (Bitstrom)  vorgelegt. Daraus hat 

Ofcom den Schluss gezogen, dass bei diesem Produkt das Gedankenexpe-

riment sinnvoll sei, den Einzugsbereich jeder Hvt  (engl Exchange) als ei-

genständigen räumlich relevanten Markt aufzufassen und die 

Wettbewerbsverhältnisse in jedem dieser so vorgeschlagenen räumlich re-

levanten Markt getrennt zu ermitteln. Die Ofcom ist dann zu dem Schluss 

gekommen, dass die Wettbewerbsverhältnisse in diesem lokalen relevanten 

Markt sich am besten dadurch charakterisieren lassen, dass man sich an-

 
7  Telekom-Control-Kommission, Bescheid vom 4. 7. 08 im Verfahren M 1/07-534, 

Wien Juli 2008 
8  ERG draft Common Position on Geographic Market Analysis (definition and reme-

dies), June 2008, 23 Seiten. 
9  Bundesnetzagentur, Anhörung zum Thema Regional differenzierter Regulierung im 

Rahmen der Marktdefinition und Marktanalyse des Marktes Nr. 5 (Breitbandzugang 
für Großkunden/Bitstromzugang), Bonn 27. August 08, 3 Seiten. 
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sieht, wie viele Anbieter der fraglichen Bitstrom-Leistung auf Großhan-

delsebene in diesem Markt aktiv tätig sind.  

Auf dieser Basis kam Ofcom dann zu dem Ergebnis, dass in Großbritan-

nien drei relevante Märkte abzugrenzen sind. Markt 1 fasst diejenigen Hvt 

zusammen, bei denen nur British Telecom (BT) als Anbieter auftritt. Markt 

2 fasst diejenigen Hvt zusammen, bei denen neben BT noch ein weiterer 

oder zwei weitere Anbieter vorhanden sind. Markt 3 fasst diejenigen Hvt 

zusammen, bei denen mindestens vier Anbieter präsent sind. Ofcom kam 

dann zu dem Ergebnis, dass BT auf den Märkten 1 und 2 über erhebliche 

Marktmacht verfügt, dass aber im Markt 3 kein Anbieter über eine erhebli-

che Marktmacht verfügt. Hieraus wurde die Schlussfolgerung gezogen, 

dass die Preisregulierung sehr wohl noch auf den Märkten 1 und 2, nicht 

aber mehr auf dem Markt 3 erforderlich ist.   

Ich werde im Folgenden die Begründung der Ofcom für dieses Ergebnis 

nicht im Einzelnen nachvollziehen. Ich halte die Entscheidung grundsätz-

lich für richtig, werde sie aber im Folgenden mit meinen eigenen Argumen-

ten begründen.  

B.3 Relevanter Markt ermittelt mittels SSNIP-Test 

Ofcom hat das britische Gebiet in Teilregionen eingeteilt, wobei jeder Re-

gion jeweils ein Hauptverteiler zugeordnet ist, der diese Region bedient. 

Diese regionale Einteilung in relevante Märkte ist sinnvoll, wenn man im 

Rahmen des regulatorischen Regimes davon ausgehen kann, dass Koloka-

tion und die Nutzung von Teilnehmeranschlussleitungen seitens der Kon-

kurrenten des „Incumbent“ möglich ist. Dann nämlich führt ein SSNIP-

Test genau zu dem Ergebnis, dass der räumlich relevante Markt dem jewei-

ligen Einzugsbereich eines Hvt entspricht. 
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Es sei also als räumlich relevanter Markt der Einzugsbereich einer Hvt vor-

geschlagen. Nach dem SSNIP-Test, der auch der Test des hypothetischen 

Monopolisten genannt wird, unterstellen wir nun den hypothetischen Mo-

nopolisten für den Einzugsbereich eines Hvt. Der hypothetische Monopo-

list biete die genannte Leistung anfänglich alleine innerhalb des 

vorgegebenen Hvt an. Er erhöhe nun seinen Preis um 10 % über das Ni-

veau des Wettbewerbspreises. Ist zu erwarten, dass dann ein weiteres An-

gebot entsteht, das diese Preisanhebung für den hypothetischen 

Monopolisten unrentabel macht? Hier ist entscheidend die erhebliche Kos-

tendegression. Diese bedeutet, dass sich ein Markteintritt nur lohnt, wenn 

der Neu-Anbieter erhoffen kann, einen erheblichen Marktanteil zu errin-

gen, wenn er also nach dem Markteintritt in ähnliche Größenordnungen 

vorstoßen kann wie der "Incumbent". Es spricht vieles dafür, dass dies ei-

nem möglichen Markteindringling auf absehbare Zeit nicht als möglich er-

scheint und dass daher ein Markteintritt unterbleibt. Das spricht dann dafür, 

dass der vorgeschlagene räumlich relevante Markt nicht zu eng abgegrenzt 

ist. Ähnlich argumentiert auch Ofcom in der zitierten Entscheidung.  

Andererseits darf der räumlich relevante Markt auch nicht enger abgegrenzt 

werden als der Einzugsbereich eines Hvt. Auch dies kann mithilfe des 

SSNIP-Tests gezeigt werden. Es sei ein Markt vorgeschlagen, der wesent-

lich kleiner ist als der Einzugsbereich eines Hvt. Dann muss im Gedanken-

experiment des hypothetischen Monopolisten angenommen werden, dass 

der hypothetische Monopolist nur auf diesem vorgeschlagenen Markt an-

bietet. Damit ist aber automatisch impliziert, dass der in den Markt nicht 

einbezogene  Teil des Einzugsbereichs des Hvt per Kollokation von we-

nigstens einem konkurrierenden Anbieter bedient wird. Erhöht nun der hy-



Carl Christian von Weizsäcker 

10  

pothetische Monopolist seinen Preis um 10 % über dem Wettbewerbspreis, 

dann können die schon in demselben Hvt aktiven Anbieter ohne großen 

Zusatzaufwand in das Gebiet des vorgeschlagenen räumlich relevanten 

Marktes vorstoßen und ihm dort Kunden abspenstig machen. Damit aber 

zeigt sich, dass die Preiserhöhung des hypothetischen  Monopolisten nicht 

gewinnsteigernd ist. Also war der relevante Markt in der Tat zu eng abge-

grenzt.  

Ofcom bezieht  Kabelanbieter für den sachlich relevanten Markt mit ein. 

Auch dies kann mithilfe des SSNIP-Tests begründet werden. Die Substitu-

tion zwischen Fernsehkabel und herkömmlichem Telefonkabel erfolgt ja 

nicht auf der Vorproduktstufe, sondern auf der Endkundenstufe. Für den 

Lieferanten des Endverbrauchers ist eine direkte Substitution zwischen 

dem Telefonkabel-vermittelten und dem Fernsehkabel-vermittelten Vor-

produkt Bitstrom ja nicht möglich. Es besteht insofern auf der Vorleis-

tungsstufe keine direkte Austauschbeziehung. Ofcom sieht nach dem 

SSNIP-Test dennoch eine wirksame Konkurrenzbeziehung auch auf der 

Vorleistungsstufe. Grenzt man den Markt auf der Vorleistungsstufe ohne 

Bitstrom aus Fernsehkabel ab, dann ergibt der SSNIP-Test folgendes. Er-

höht der hypothetische Monopolist den Preis um 10 % über den Wettbe-

werbspreis, dann werden seine Kunden, die Anbieter der Endleistung an 

den Endkunden ihre Preise um rund 8 % erhöhen müssen, da die Vorleis-

tung gemäß Ofcom 80 % des Werts der Endleistung ausmacht. Das aber 

veranlasst viele Endkunden, auf Fernsehkabel umzuschalten, was wiede-

rum den Absatz des hypothetischen Monopolisten so stark vermindert, dass 

die Preiserhöhung für ihn nicht rentabel ist. Dabei spielen auch die Econo-

mies of Scale eine erhebliche Rolle, unter denen der hypothetische Mono-
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polist seine Leistung anbietet. Insofern ist der relevante Markt zu eng ab-

gegrenzt.  

Aus der Logik des SSNIP-Tests zur Marktabgrenzung wäre es an sich ge-

boten, jeden einzelnen Einzugsbereich einer Hvt als separaten relevanten 

Markt anzusehen. Ofcom fasst aber die Hvt in drei Gruppen zusammen und 

sieht jede dieser Gruppen von Hvt als eigenständigen relevanten Markt an. 

Ich sehe dies als eine Entscheidung an, die weniger aus analytischen Grün-

den und mehr aus Gründen der Praktikabilität getroffen worden ist. Es sind 

separate relevante Märkte zu einem relevanten Markt zusammengefasst 

worden, wenn in diesen ähnliche Wettbewerbsverhältnisse anzutreffen 

sind. Damit erübrigt sich die Notwendigkeit, das Regulierungsregime für 

jede einzelne Hvt gemäß den dort angetroffenen Wettbewerbsverhältnissen 

separat festzulegen. Es ist allerdings festzuhalten, dass durch diesen Ansatz 

die Grenzen zwischen den relevanten Märkten fließend werden. Dies wäre 

im Fall einer Hvt-spezifischen Marktabgrenzung sehr viel weniger der Fall. 

Bei der von Ofcom gewählten pauschalierenden Marktabgrenzung wird es 

relativ häufig vorkommen, dass durch den Zutritt eines weiteren Anbieters 

im Einzugsgebiet einer Hvt dieses Einzugsgebiet von einem relevanten 

Markt in einen anderen relevanten Markt „wandert“.  

Die Pragmatik der Marktabgrenzung seitens Ofcom kann angesichts des 

spezifischen Zwecks dieses Vorgehens akzeptiert werden. In der wettbe-

werbspolitischen Praxis ist die Arbeit der Marktabgrenzung ja immer durch 

eine konkrete Fragestellung veranlasst. Es ist dann durchaus sinnvoll, die 

Pragmatik dieser konkreten Fragestellung zu Hilfe zu nehmen, um aus der 

Sicht der jeweiligen Fragestellung zu Ergebnissen zu kommen, die auch 

praktikabel sind. Hier ist die Fragestellung die nach dem Regulierungsbe-
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darf eines bestimmten Produkts der Telekommunikation. Da die Praxis uns 

lehrt, dass dieser Regulierungsbedarf in Abhängigkeit der Wettbewerbs-

verhältnisse örtlich variiert, sollte eine regional differenzierte Regulie-

rungsdichte das vorrangige Ziel sein. Es wäre dann höchst unbefriedigend, 

wenn man die Regulierungsdichte trotz vielerorts gestiegener Wettbe-

werbsintensität immer noch einheitlich festlegen würde – und das mit dem 

Argument, dass eine Regionalisierung der Regulierungsdichte die Regulie-

rungsbehörde administrativ  überfordern würde, weil es doch mehrere tau-

send separat zu betrachtende Einzugsbereiche von Hvts gebe. Statt wegen 

administrativer Hemmnisse einer Regionalisierung der Regulierungsdichte 

im Wege zu stehen, sollte die pragmatische Handhabung der Marktabgren-

zung vielmehr ermöglichen, dass diese Regionalisierung stattfinden kann, 

auch wenn dies bedeutet, dass die Marktabgrenzung aus praktischen Grün-

den pauschalisiert wird – sodass nunmehr die Marktabgrenzung entgegen 

der „reinen Lehre“ nicht vor der Analyse der Wettbewerbsverhältnisse im 

Markt liegt, sondern erst eines ihrer Ergebnisse ist. 

B.4 Wettbewerb 

Nach der Auffassung von Ofcom reicht ein Konkurrenzangebot von drei 

weiteren Anbietern aus, um BT die Position eines Unternehmens mit be-

trächtlicher Marktmacht zu nehmen. Im Durchschnitt aller lokalen Märkte, 

in denen dieses Kriterium erfüllt ist, ist der Markanteil von BT auf rund 40 

% gesunken. Ferner kann beobachtet werden, dass sich der BT-Marktanteil 

in diesen Märkten rasch vermindert hat und sich allem Anschein nach auch 

in Zukunft weiter vermindern wird. Wichtig ist hier der komplexe Zusam-

menhang zwischen Economies of Scale und Sunk Costs auf der einen Seite 

und der Intensität des Wettbewerbs andererseits.  
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Größenvorteile in Verbindung mit Sunk Costs können eine Marktzut-

rittsschranke bilden. Sie vermindern insofern den von außen kommenden 

Wettbewerbsdruck durch Marktzutritt. Wenn aber ein Anbieter in den 

Markt eingetreten ist, dann bedeuten die Größenvorteile in Verbindung mit 

dem Phänomen der Sunk Costs, dass er sich nun bemühen muss, einen 

Marktanteil zu erringen, der vergleichbar mit dem seiner Konkurrenten ist. 

Bliebe er auf die Dauer erheblich kleiner als andere Konkurrenten auf dem-

selben  Markt, dann bedeuteten die Größenvorteile, die seine Konkurren-

ten, aber nicht er genießen, einen dauerhaften Kostennachteil – und er wäre 

nicht konkurrenzfähig. Daher ist das Faktum, dass er im Markt mit einem 

kleinen Marktanteil tätig ist, ein Indiz dafür, dass er sich aggressiv bemü-

hen wird, seinen Marktanteil zu vergrößern.  

Mit anderen Worten: Sind, wie im vorgegebenen Fall, erhebliche Econo-

mies of Scale und Sunk Costs  vorhanden, dann relativiert sich bei der Ab-

schätzung der Wettbewerbsintensität die Bedeutung der in einer 

Momentaufnahme festgestellten numerischen Marktanteile, während es in 

verstärktem Maße auf die Anzahl der Wettbewerber ankommt. Der Hir-

schman-Herfindahl- Index (HHI), der im Wettbewerbsrecht insbesondere 

bei der Fusionskontrolle zur Abschätzung  der Wettbewerbsintensität ver-

wendet wird, ergibt dann möglicherweise ein falsches Bild. Denn dieser 

erreicht bei einer gegebenen Anzahl von Anbietern sein Minimum (das ent-

spricht dem geringsten Konzentrationsgrad, also der höchsten vermuteten 

Wettbewerbsintensität), wenn alle Anbieter den gleichen Marktanteil ha-

ben. Im vorliegenden Fall aber ist ein Anbieter mit kleinem Marktanteil 

gezwungen, seinen Marktanteil zu erhöhen, um seinen gegenwärtigen Kos-

tennachteil auszugleichen. Er muss daher im Markt mit einer aggressiven 
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Preispolitik Kunden zu gewinnen suchen. Dies zumal in einem Vorpro-

duktmarkt, wo auf der Marktgegenseite Unternehmen stehen, deren Ge-

winnchancen oder Verlustrisiken wesentlich davon abhängen, dass sie ihre 

Leistung mit möglichst geringen Kosten erbringen. Die Kunden auf diesem 

Vorproduktmarkt sind somit äußerst preissensitiv10.   

Es muss daher mit einem intensiven Preiswettbewerb gerade dann gerech-

net werden, wenn die Marktanteile der Anbieter unterschiedlich sind. Auch 

in einem wachsenden Markt, bei dem sich der Wettbewerb auf dem End-

kundenmarkt schwerpunktmäßig um die Neukunden dreht, muss es das 

Ziel des kleinen Anbieters auf dem Vorproduktmarkt sein, von dem Kun-

denzuwachs einen wesentlich höheren Anteil zu gewinnen als den, den er 

bei den bisherigen Kunden schon hat. Auch hier ist daher mit einem inten-

siven Preiswettbewerb zu rechnen.  

Die Preisstellung in einem nichtregulierten wettbewerbsgetriebenen Markt 

bemisst sich primär nach den Grenzkosten. Die Grenzkosten der verschie-

denen Anbieter werden sich aber auch dann nicht stark unterscheiden, 

wenn die gegenwärtigen Marktanteile unterschiedlich sind. Kommen zum 

Beispiel die Größenvorteile dadurch ins Spiel, dass es Set- Up- Kosten gibt 

und sich die Kosten danach linear mit der Anzahl der Kunden erhöhen, 

dann sind die Grenzkosten größenunabhängig und somit von Anbieter zu 

Anbieter nicht sehr verschieden. Das oben entwickelte Argument einer 

aggressiven Preispolitik gerade der kleinen Anbieter bleibt somit auch dann 

 
10 Zur Problematik des HHI-Index bei der Abschätzung der Wettbewerblichkeit des 

Marktes vgl . Hausman, Jerry und Gregory Sidak, Evaluating Market Power Using 
Competitve Benchmark Prices Instead of the Herfindahl-Hirschmann- Index, Ati-
trust Law Journal, 2007, S.387 - 407 
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gültig, wenn man den Einfluss der Grenzkosten auf den Preis mit berück-

sichtigt 

Die ökonomische Theorie hat sich seit langem Gedanken gemacht, wie der 

Preiswettbewerb beim Oligopol aussieht. Wenn der Preis der hauptsächli-

che Wettbewerbsparameter ist, dann beschreibt die Theorie den Wettbe-

werbsprozess im Markt mithilfe des Modells des „Bertrand- Wettbewerbs“. 

Hier ist der Preis der angebotenen Ware der Strategie-Parameter. Es wird 

dann spieltheoretisch ein „Nash-Gleichgewicht“ beschrieben. Dieses Nash-

Gleichgewicht oder eben Bertrand- Gleichgewicht kann dann als Ergebnis 

des Preiswettbewerbs angesehen werden. Das Nash- Bertrand- Gleichge-

wicht ist dadurch charakterisiert, dass – gegeben die Preise der anderen 

Anbieter -  jeder Anbieter den Preis setzt, der seinen Gewinn maximiert. 

Für eine gegebene Gruppe von Anbietern, die ein vergleichbares, aber doch 

nicht identisches Gut im Wettbewerb zueinander anbieten, ergibt der Bert-

rand- Wettbewerb ein Marktgleichgewicht, in dem das Preisniveau im we-

sentlichen bestimmt wird durch das Niveau der Grenzkosten plus einem 

Zuschlag, der von der Anzahl der Anbieter und der Substitutionsbereit-

schaft der Kundschaft zwischen den Produkten der Anbieter abhängt: Der 

Zuschlag ist umso kleiner, je größer die Anzahl der Anbieter und je "ähnli-

cher" ihre Produkte aus der Sicht der Kunden sind. Aus diesem Zuschlag 

muss auf lange Sicht die Differenz zwischen den Durchschnittskosten und 

den Grenzkosten gedeckt werden.  

Ofcom sieht den Wettbewerb gewährleistet, wenn vier oder mehr Anbieter 

in dem räumlich relevanten Markt tätig sind. Ich interpretiere dies so, dass 

nach Auffassung von Ofcom bei vier oder mehr Anbietern in diesem Markt 

Preiswettbewerb gewährleistet ist, das heißt: es kann dann erwartet werden, 
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dass sich das Nash- Bertrand- Gleichgewicht durchsetzt. Theoretisch kann 

sich ein Nash- Bertrand- Gleichgewicht schon bei zwei Anbietern durch-

setzen. Allerdings besteht immer die Gefahr der Reaktionsverbundenheit, 

das heißt: der stillschweigenden (nicht verabredeten) Ausschaltung des 

Preiswettbewerbs. Im Englischen spricht man von "tacit collusion". In die-

sem Fall setzt der Anbieter nicht einfach den Preis, der seinen Gewinn bei 

gegebenem Preis seiner Konkurrenten maximiert; sondern er antizipiert in 

seiner Preissetzung die Reaktion der anderen Anbieter auf seine Preisset-

zung. Da die anderen Anbieter ihren Preis umso höher ansetzen, je höher er 

seinen Preis ansetzt, wird er seinen Preis höher wählen als dem Verhalten 

beim Nash- Bertrand- Gleichgewicht entspricht. Durch einen eigenen ho-

hen Preis kann er dazu beitragen, die Preise der anderen Anbieter nach 

oben zu ziehen. Bei Reaktionsverbundenheit dieser Art kann das Ergebnis 

ein Preisniveau sein, das wesentlich höher liegt als bei Preiswettbewerb 

nach dem Nash- Bertrand- Gleichgewicht. Die Ökonomie hat sich zu dem 

Thema der "tacit collusion" viele Gedanken gemacht. Es ist einhellige 

Meinung, dass die Gefahr einer Ausschaltung des Preiswettbewerbs umso 

größer ist, je kleiner die Anzahl der Anbieter auf dem Markt ist. Bei gege-

bener Anzahl von Anbietern hängt die Wahrscheinlichkeit einer Ausschal-

tung des Preiswettbewerbs von verschiedenen Strukturfaktoren des Marktes 

ab.  

Im Folgenden diskutiere ich zuerst, wie das Ergebnis von Preiswettbewerb 

aussieht, wenn dieser vorausgesetzt werden kann. Ich gehe danach auf die 

Frage ein, ob die Struktur des Bitstromzugangs-Marktes bei vier oder mehr 

Anbietern die Ausschaltung von Preiswettbewerb wahrscheinlich macht 

oder nicht. 
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B.5 Preisniveau bei Preiswettbewerb 

Den Zusammenhang zwischen Wettbewerbspreis und Grenzkosten stelle 

ich in einem mathematischen Modell dar (s. Anhang). Es zeigt sich, dass 

sich der Durchschnitt der wettbewerblichen Gleichgewichtspreise ergibt als 

ein gewogenes Mittel aus dem durchschnittlichen Wert der Grenzkosten 

und dem hypothetischen Preis eines Anbieters, bei dem die Nachfrage nach 

seinem Angebot Null wird, gegeben vergleichbare Preise der konkurrieren-

den Anbieter. Dieser hypothetische Preis sei „Prohibitivpreis“ genannt. 

Dabei ist das Gewicht der Grenzkosten in diesem gewogenen Mittel zwi-

schen Grenzkosten und Prohibitivpreis umso höher, je höher der „Wettbe-

werbsparameter“ ist. Bei einem Wettbewerbsparameter von Null haben wir 

das Monopol: dann ist der Marktpreis das ungewogene Mittel zwischen den 

Grenzkosten des Monopolisten und dem „Prohibitivpreis“, bei dem die 

Marktnachfrage Null wird. Erreicht der Wettbewerbsparameter seinen ma-

ximal denkbaren Wert von Eins, dann ist der Preis gleich dem durchschnitt-

lichen Wert der Grenzkosten der Anbieter. 

Der Wettbewerbsparameter ist wie folgt definiert: Angenommen, ein An-

bieter erhöht seinen Preis um einen kleinen Betrag, während die anderen 

Anbieter ihre Preise nicht verändern. Dann sinkt die Nachfrage bei dem 

Anbieter, der den Preis erhöht hat. Wir stellen nun die Frage: wie viel von 

der verlorenen Nachfrage geht an die Konkurrenten und wie viel von der 

verlorenen Nachfrage ist für den ganzen Markt verloren. Der Wettbe-

werbsparameter ist nun definiert als der Prozentsatz der verlorenen Nach-

frage, der bei den Konkurrenten landet. Offenkundig ist der so definierte 

Wettbewerbsparameter beim Monopol gleich Null, da es keine Wettbewer-
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ber gibt. Bei einem Oligopol, zum Beispiel einem Dyopol, hängt der Wett-

bewerbsparameter davon ab, wie ähnlich die Produkte sind, die die beiden 

Anbieter auf den Markt bringen. Ist das Produkt vollkommen homogen, 

dann ist der Wettbewerbsparameter gleich Eins. Dann entspricht der Wett-

bewerbspreis den Grenzkosten der beiden Anbieter. Das ist das bekannte 

Ergebnis aus der ökonomischen Theorie: homogene Güter führen bei Bert-

rand- Wettbewerb auch im Oligopol zu einem Gleichgewichtspreis, der den 

Grenzkosten entspricht. In unserem Fall haben wir es nicht mit einem ho-

mogenen Gut zu tun. Also ist der Wettbewerbsparameter von Eins ver-

schieden. Der Wettbewerbspreis liegt somit höher als die Grenzkosten. Wie 

viel höher er liegt, kann ohne erheblichen empirischen Aufwand nicht ge-

sagt werden. Es ist aber zu erwarten, dass der Wettbewerbsparameter mit 

steigender Anzahl von Anbietern steigt, also bei drei Anbietern höher liegt 

als bei zwei Anbietern, und ebenso bei vier Anbietern höher liegt als bei 

drei Anbietern etc. Entsprechend erwarten wir, dass mit steigender Anzahl 

der Anbieter und gleichbleibenden Grenzkosten der Wettbewerbspreis 

sinkt. 

Das Gut, um das es sich auf diesem Markt handelt, ist von seiner physi-

schen Beschaffenheit her im Wesentlichen homogen: die Durchleitung von 

Informationen auf Bitstream-Basis gemäß einem einheitlichen Protokoll. 

Natürlich bestehen Unterschiede bezüglich der kommerziellen Usancen der 

Unternehmen, vielleicht auch bezüglich der Know-How-Tiefe des Perso-

nals, bezüglich der Service Qualität etc. Auch gibt es Trägheits-Effekte: die 

Kunden werden beim Neu-Eintreten eines Anbieters selbst dann in ihrer 

Gesamtheit nicht sofort zu diesem wechseln, wenn er das günstigste Ange-

bot macht. Einen solchen Ansturm würde er auch gar nicht bewältigen 
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können. Trotz dieser Heterogenität des Angebots bezüglich der umrahmen-

den Charakteristika des an sich homogenen Kernprodukts spielt der Preis 

bei der Kundenentscheidung eine dominante Rolle. Insofern kann bei einer 

Auswahlmöglichkeit zwischen vier oder mehr Anbietern davon ausgegan-

gen werden, dass der Bertrand- Wettbewerb nicht zu einem sehr hohen 

Aufschlag zu den Grenzkosten führt. 

Bei der Frage, ob die Wettbewerbspreise geeignet sind, die Durchschnitts-

kosten der Anbieter zu decken, kommt es neben der Anzahl der Anbieter 

noch auf folgende Faktoren an: wie groß ist der Markt? Und: welcher Auf-

wand muss getrieben werden, um eine attraktive Qualität zu liefern? Die 

Fixkosten des Markteintritts können umso eher gedeckt werden, je größer 

der Absatz ist – und dieser hängt natürlich von der Größe des Marktes ab. 

Deshalb verwundert es nicht, dass in Großbritannien und gleichermaßen in 

Deutschland die Anzahl der Anbieter eng korreliert mit der Anzahl der An-

schlüsse, die von einem Hvt aus bedient werden.  

B.6 Die Frage der „kollektiven Marktbeherrschung“ 

Die Frage, wie viele Anbieter erforderlich sind, damit auf dem Markt we-

sentlicher Wettbewerb herrscht, ist die Frage danach, ob sich der Preis-

wettbewerb nach dem Nash- Bertrand-Modell durchsetzt oder ob über die 

Reaktionsverbundenheit der Anbieter dieser Preiswettbewerb ausgeschaltet 

ist ("Tacit Collusion") und man insofern von kollektiver Marktbeherr-

schung sprechen kann. Es ist anerkannte theoretische Einsicht, dass das 

Funktionieren des Preiswettbewerbs nicht allein von der Anzahl der Anbie-

ter abhängt, sondern auch von anderen Charakteristika der Marktstruktur 

beeinflusst wird. Ofcom hat sich in ihrer Entscheidungsbegründung auch 

dieser Frage gewidmet. Anhand des Anhangs II der Rahmenrichtlinie der 
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Europäischen Kommission hat Ofcom seinen Markt 3 danach geprüft, ob 

die Kriterien erfüllt sind, die in diesem Anhang dafür sprechen, dass kol-

lektive Marktbeherrschung vorliegt. Im Folgenden gehe ich diese Liste von 

Kriterien durch. Meine Analyse weicht im Ergebnis nicht von der Ofcom-

Analyse ab. Die Kriterien, die "tacit collusion" erleichtern und insofern für 

kollektive Marktbeherrschung sprechen, sind gemäß dem Anhang II die 

folgenden. Ich füge meinen Kommentar betreffend den Bitstromzugangs-

Markt jeweils gleich hinzu. 

1. Ein „reifer“ Markt ohne Wachstum oder mit geringem Wach-

stum. Kommentar: Dies ist in dem  Bitstromzugangs-Markt of-

fenbar nicht gegeben. Er befindet sich in einem Zustand 

dynamischen Wachstums. 

2. Geringes Nachfragewachstum. Kommentar: Auch das ist nicht 

der Fall, da es ja sonst das stürmische Wachstum nicht geben 

könnte. 

3. Geringe Preiselastizität der Nachfrage. Kommentar: Die Preis-

elastizität der Nachfrage ist auf diesem Markt sehr hoch, da die 

Kunden ja selbst Unternehmen sind, die miteinander Im Wettbe-

werb stehen und insofern sehr preissensitiv einkaufen. 

4. Homogenes Produkt. Kommentar: Die technischen Eigenschaften 

des Produkts sind homogen. Indessen ist – auch nach Auffassung 

von Ofcom – Raum für Produktdifferenzierung auf der Qualitäts-

achse, insbesondere hinsichtlich Service, Zuverlässigkeit etc. 

5. Ähnliche Kostenstrukturen. Kommentar: Die Kostenstrukturen 

sind bei Deutscher Telekom AG andere als bei den Unternehmen, 
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die mittels Kolokation an die Kunden kommen und auch andere 

als bei den Kabelnetzbetreibern.  

6. Ähnliche Marktanteile. Kommentar: Die Marktanteile sind sehr 

unterschiedlich. 

7. Geringe technische Innovation. Kommentar: Die Innovationsrate 

ist im Bitstromzugangs-Markt nach wie vor hoch. 

8. Keine Überkapazitäten. Kommentar: Die Kostenstruktur mit er-

heblichen Größenvorteilen schafft automatisch einen Zustand mit 

erheblichen Reservekapazitäten. 

9. Hohe Marktzutrittsschranken. Kommentar: Diese sind vorhanden, 

aber sie sind nicht mehr relevant für diejenigen Anbieter, die 

schon in den Markt eingetreten sind, von denen es im „Markt 3“ 

definitionsgemäß einige gibt. Es sei darauf aufmerksam gemacht, 

dass ich mich dem Vorgehen von Ofcom anschließe, dass vertikal 

integrierte Anbieter von Bitstromzugangs-Leistungen, die an ei-

gene Anbieter auf der Endverbraucherstufe liefern, zum relevan-

ten Markt hinzugerechnet werden. Nur dann kann man von hohen 

Marktzutrittsschranken sprechen.  

10. Keine „Gegenmacht“ der Nachfrageseite. Kommentar: Die Nach-

frageseite verfügt nicht über signifikante Gegenmacht, verstanden 

als Marktmacht auf der Nachfrageseite,, hat aber erhebliche Ver-

handlungsmacht, da sie die Nachfrage (in Abhängigkeit der An-

zahl ihrer eigenen Endverbraucher-Kunden) bündeln kann. Ab 

einer bestimmten Größe ihrer eigenen Kundschaft kann sie sogar 

damit drohen, vertikal rückwärts zu integrieren und sich ihr eige-

nes Bitstromzugangs-Angebot zu erstellen.  
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11. Kein potentieller Wettbewerb. Kommentar: Angesichts der Mark-

tzutrittsschranken gibt es nur geringen potentiellen Wettbewerb. 

Auch hier sei noch einmal betont, dass vertikal integrierte Anbie-

ter von Bitstromzugangs-Leistungen, die an eigene Anbieter auf 

der Endverbraucherstufe liefern, von mir – dem Vorgehen von 

Ofcom folgend -zum relevanten Markt hinzugerechnet werden. 

Würde man diese vertikal integrierten Angebote dem relevanten 

Markt nicht zurechnen, dann gäbe es starken potentiellen Wett-

bewerb, der eben von diesen vertikal integrierten Anbietern aus-

geht. Ich komme auf das Thema „Vertikale Integration“ unten 

unter C.2 zurück. 

12. Verbindungen zwischen den Unternehmen. Kommentar: Diese 

sind hier nicht vorhanden. 

13. Vergeltungsmechanismen. Kommentar: Solche sind weder von 

mir noch von Ofcom ausfindig gemacht worden. 

14. Kein Preiswettbewerb oder geringer Preiswettbewerb. Kommen-

tar: Ofcom sieht starken Preiswettbewerb. Nach meiner Auffas-

sung ist dieses Kriterium in diesem Zusammenhang redundant, da 

es je gerade darum geht, festzustellen, ob die kollektive Marktbe-

herrschung vorliegt, die zur Ausschaltung des Preiswettbewerbs 

führt.  

Diese Kriterien für das mögliche Vorliegen einer Situation einer kollekti-

ven Marktbeherrschung sind, wie die Liste zeigt, im vorliegenden Fall 

ganz überwiegend nicht erfüllt. Von daher ist die Gefahr einer Abwesen-

heit von Preiswettbewerb gering einzuschätzen.  
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Es sei angemerkt, dass der Katalog der Kommission entwickelt wurde aus 

wissenschaftlichen Studien zur Frage der "Tacit Collusion". So sei speziell 

erwähnt die Studie der „Schule von Toulouse“, die eigens von der Europä-

ischen Kommission in Auftrag gegeben wurde11. In ihr werden auf der Ba-

sis einer umfangreichen wissenschaftlichen Literatur ähnliche Kriterien 

entwickelt wie die genannten aus dem Anhang II der Rahmenrichtlinie.  

Abschließend weise ich darauf hin, dass es sich hier um einen Großhan-

delsmarkt handelt, bei dem die vereinbarten Preise den konkurrierenden 

Anbietern nicht bekannt ist. Es ist in der Theorie und in der wettbewerbs-

rechtlichen Praxis anerkannt, dass dieser „Geheimwettbwerb“ die Wahr-

scheinlichkeit von "tacit collusion" stark vermindert. 

B.7 Ergebnis für Großbritannien 

Zusammenfassend stimme ich mit Ofcom überein, dass in einem Bitstrom-

zugangs-Markt mit vier oder mehr Anbietern die Gefahr einer Ausschal-

tung des Preiswettbewerbs wegen „kollektiver Marktbeherrschung“ oder 

Reaktionsverbundenheit der Anbieter gering ist. Für intensiven Preiswett-

bewerb spricht in diesem Fall insbesondere die Notwendigkeit der kleine-

ren Anbieter, durch Gewinnen von Marktanteilen Kostennachteile 

gegenüber den großen Anbietern zu beseitigen. Ferner geht es hier um 

„Geheimwettbewerb“, bei dem Reaktionsverbundenheit oder kollektive 

Marktbeherrschung fast nie funktioniert.  

Ich kann in diesem Gutachten die naheliegende Frage nicht beantworten, 

ob nicht auch schon drei Anbieter auf dem Bitstromzugangs-Markt einer 

 
11  Ivaldi, Mark; Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole, The Econom-

ics of Tacit Collusion, - Final Report for DG Competition, European Commission, 
IDEI, Toulouse, March 2003  
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Hvt ausreichen würden, um intensiven Wettbewerb, insbesondere Preis-

wettbewerb zu entfachen. Ich halte eine positive Antwort aber für wahr-

scheinlich. 

 

B.8 Österreich 

Die österreichische Regulierungsbehörde TKK hat den Bitstromzugangs-

Markt als einen nationalen Vorleistungsmarkt abgegrenzt. Dem in den Re-

gionen festegestellten unterschiedlichen Wettbewerbsdruck begegnet die 

Behörde mit regional unterschiedlichen Regulierungsregimes. .Nach der 

Anzahl  großer Anbieter, der Endkundendichte im jeweiligen Hvt-

Einzugsbereich und dem Marktanteil des „Incumbent“ (TA) werden zwei 

Gebiete unterschiedlicher Wettbewerbsintensität definiert. Im Gebiet mit 

mehr Wettbewerb wird die Preisregulierung weitgehend aufgehoben.  

Hierzu mein Kommentar: was das Vorgehen bei der Marktabgrenzung be-

trifft, halte ich den britischen Ansatz für besser. Die Abgrenzung des rele-

vanten Marktes dient ja der Feststellung der marktspezifischen 

Wettbewerbsverhältnisse. Diese sollten dann auf einem relevanten Markt 

einheitlich sein. Beim britischen Ansatz ist das gegeben; beim österreichi-

schen hingegen nicht.  

Das Ergebnis, dass ein Teil Österreichs nunmehr der Preisregulierung ent-

geht, ist sicher gut. Wenn von erheblicher Marktmacht nicht mehr gespro-

chen werden kann, dann sollte sich der staatliche Regulator zurückziehen.  

Die analytischen wettbewerbsökonomischen Fragen sind in Österreich die-

selben wie in Großbritannien. Ich gehe deshalb auf die Entscheidung der 

TKK nicht mehr im Detail ein. 
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B.9 Zusammenfassung 

Es ist zu begrüßen, dass durch vorangegangene telekommunikationspoliti-

sche Entscheidungen der Marktzugang so weit ermöglicht wurde, dass 

nunmehr auf diesem Bitstromzugangs-Markt regional differenziert mehr 

oder weniger Wettbewerb etabliert werden konnte. Die Entscheidungen der 

Regulierungsbehörden in Großbritannien und in Österreich in Richtung 

Regionalisierung der Regulierungsdichte ziehen hieraus die richtige Kon-

sequenz. Sie können Vorbild auch für Deutschland sein. 

C Übertragbarkeit auf Deutschland 

C.1 Grundsätzliche Erwägung 

Deutschland und Großbritannien sind durchaus vergleichbar. Es sind beides 

„große“ Mitglieder Europäischen Gemeinschaft. Der Lebensstandard der 

Bevölkerung ist in beiden Staaten ähnlich. Die Durchdringung mit einer 

TK-Infrastruktur, die Nutzungsintensität von TK-Dienstleistungen sind 

ähnlich. Auch die Verteilung der Bevölkerung auf Ballungsgebiete und auf 

weniger dicht besiedelte Gebiete ist vergleichbar. Auch das bisherige Re-

gulierungsregime der beiden Staaten hat viele Parallelen. Wichtig ist insbe-

sondere auch, dass die Häufigkeitsverteilung der Bitstromzugangs-Anbieter 

in den einzelnen Hvts Ähnlichkeiten aufweist. Dies wird insbesondere 

deutlich an der folgenden Tabelle, der die Marktabgrenzung der Ofcom zu-

grunde liegt. 
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  Deutschland Vereinigtes Königreich 

Markt 1 Anzahl Hvts 4256 3874 

Markt 1 Bevölkerungsanteil 25 % 19 % 

Markt 2 Anzahl Hvts 1326 643 

Markt 2 Bevölkerungsanteil 18 % 16 % 

Markt 3 Anzahl Hvts 2320 1070 

Markt 3 Bevölkerungsanteil 57 % 65 % 

 

Insbesondere zeigt sich, dass nach den Abgrenzungskriterien von Ofcom 

auch schon eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung Endkunden des 

Marktes 3 wären, der nach der Entscheidung der Ofcom in Großbritannien 

nicht mehr preisreguliert ist. 

Es spricht somit vieles dafür, dass ein solcher Deregulierungsschritt auch in 

Deutschland angemessen ist. Auch die in der Einleitung dieses Gutachtens 

schon erwähnte Entwicklung steigender Telekommunikationsanteile der 

Konkurrenten der Deutschen Telekom AG indizieren, dass Deregulierungs-

schritte sinnvoll sind.  

C.2 Vertikale Integration 

Ein Großteil der Anbieter auf dem Bitstromzugangs-Markt liefert im Rah-

men vertikal integrierter Geschäftsmodelle primär an Retail- Unternehmen, 

die zum gleichen Konzern gehören. Die Motivation, in den Bitstromzu-

gangs-Markt mit einzutreten war vielfach, dadurch das eigene Schwester-

Unternehmen zu beliefern. Das Geschäftsmodell einer gleichzeitigen Prä-

senz im Endkundenmarkt garantierte dann auch einen Teil des Absatzes im 

Bitstromzugangs-Markt. Hieraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass 
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die derart motivierte Präsenz im Bitstromzugangs-Markt keinen Wettbe-

werbsdruck auf die anderen Anbieter dieses Marktes ausüben. Denn natür-

lich amortisieren sich die Markteintritts- Investitionen umso eher, je mehr 

Absatz man auf diesem Markt erzielen kann. Die Größenvorteile verstärken 

zusätzlich den Anreiz, über den Weiterverkauf an eigene Retailer hinaus 

Absatz zu suchen. Indem man mit diesem zusätzlichen Absatz an andere 

Retailer die Durchschnittskosten senken kann, hat man zudem die Mög-

lichkeit, auch den eigenen Retailer günstiger zu beliefern und damit auch 

dessen Absatzchancen zu verbessern.  

Im Übrigen sieht man aus der Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit, 

dass insbesondere Arcor und Telefonica aggressiv im Wholesale-Bereich 

weiter Kunden akquirieren, obwohl auch sie vertikal verbundene Retailer 

beliefern.  

C.3 Preisgleichheit im Raum? 

Regulierte Preise sind häufig national einheitlich, nehmen also auf die un-

terschiedlichen Gegebenheiten in verschiedenen Regionen keine Rücksicht. 

Dies war auch vor den Zeiten der Liberalisierung so, als etwa die Bundes-

post sowohl beim Briefporto als auch bei den Ferngesprächen gleiche Ge-

bühren nahm. Die Kostenvorteile aufgrund größerer Kundendichte in 

Städten wurden in der Telekommunikation allerdings indirekt dadurch par-

tiell weitergegeben, dass es einen hohen Abstand zwischen Gebühren für 

Ortsgespräche und Ferngespräche gab und natürlich die Ortsgespräche in 

einer großen Stadt mit einer durchschnittlich wesentlich höheren Distanz 

geführt wurden als in einem kleinen Dorf.  

Freie Wettbewerbspreise sind in aller Regel nicht national einheitlich. 

Wenn etwa bei Waren die Logistikkosten in dicht und dünn besiedelten 
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Gebieten unterschiedlich sind, dann schlägt sich das auch in örtlich unter-

schiedlichen Preisen nieder. Die Überführung eines Telekommunikations-

marktes vom Regulierungsregime zu einem Wettbewerbsregime wird 

deshalb immer mit regionalen Preisspreizungen verbunden sein.  

Im Übrigen ist das Angebot an neuen Telekommunikationsdiensten nie flä-

chendeckend gewesen. Schon die Einrichtung von Telefonverbindungen 

war ein jahrzehntelanger Prozess, der in den größten Städten begann und in 

abgelegenen ländlichen Gebieten endete. Auch die Verkabelung mit Fern-

sehkabeln begann in den großen Städten lange bevor die kleineren Ort-

schaften „dran“ waren. Auch die Breitbandausstattung über Kabel oder 

DSL begann in den Ballungsgebieten – und sie ist bis heute dort wesentlich 

weiter fortgeschritten als auf dem Lande. Es wäre betriebs- und volkswirt-

schaftlich eine Absurdität, wenn der Staat versuchen würde, dafür zu sor-

gen, dass ein neuer Telekommunikationsdienst erst eingeführt werden darf, 

wenn er zeitgleich allen Einwohnern zur Verfügung gestellt werden kann. 

Eine solche Politik würde die meisten potentiellen Innovationen verhin-

dern. Innovationen setzen sich immer quasi „dialogisch“ durch: der Anbie-

ter bietet die Innovation einem Teil aller potentiellen Kunden an. Kommt 

sie bei dieser Kundenauswahl gut an, so investiert er mehr und verbreitert 

sein Angebot, indem er neue „Features“ entwickelt und zugleich einen im-

mer wachsenden Kundenkreis anspricht. Wird der Innovationsversuch bei 

den ersten Kunden nicht angenommen, so geschieht es häufig, dass in diese 

Innovation nicht weiter investiert wird und sie vom Markt wieder ver-

schwindet. Die ersten Kunden sind quasi „Versuchskaninchen“. Aus dem 

Lernprozess anhand dieser Versuchskaninchen kommen Erkenntnisse, die 

dann auch für die späteren Kunden von Nutzen sind. Das Verhalten der 
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Pionierkunden verursacht damit positive externe Lerneffekte zugunsten der 

gesamten Bevölkerung.  

Bei der Telekommunikation (aber auch natürlich in vielen anderen Fällen, 

man denke nur an die allmähliche Elektrifizierung des Landes im Verlauf 

des frühen 20. Jahrhunderts) sind die Ballungsgebiete die „Versuchskanin-

chen“. Sie können diese Innovationen zuerst genießen, weil es pro Kunde 

hier am kostengünstigsten ist, die Innovation bereit zu stellen. Davon profi-

tieren sie; aber nicht zum Schaden der übrigen Bevölkerung (von reinen 

Neideffekten abgesehen), sondern zu deren Nutzen, weil die Durchsetzung 

der Innovation in den Ballungsgebieten das Produkt erst in ein Massenpro-

dukt transformiert und sie damit für immer weitere Nutzer erschwinglich 

macht. Die Regel der gleichzeitigen Verfügbarkeit einer Innovation wäre 

damit nicht nur ein Schade für die Ballungsgebiete, sondern auch für die 

dünn besiedelten Gebiete.  

Wenn die gleichzeitige Verfügbarkeit eines neuen Produkts in Stadt und 

Land schon abwegig ist, dann gilt dasselbe für die Forderung nach einer 

Preisgleichheit des Produkts trotz regional stark unterschiedlicher Kosten. 

Sie entspricht nicht dem Wettbewerbsprozess und sie ist zudem trotz der 

ihr inhärenten internen Subventionierung des Landes durch die Stadt auch 

nicht einmal zum Vorteil der dünn besiedelten Gebiete. Denn sie reduziert 

natürlich den Anreiz, das Produkt den dünnbesiedelten Gebieten zur Ver-

fügung zu stellen, da sein Verkauf dort dem Anbieter nur Verluste ein-

bringt. So kann man erwarten, dass innovative Produkte, die zuerst in 

Ballungsgebieten verfügbar sind, bei Preisgleichheit zwischen Stadt und 

Land auf dem Land wesentlich später verfügbar sind, als sie es wären, 
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wenn die Preise des Produkts deren Bereitstellungskosten widerspiegeln 

würden.  

Die Quintessenz im Zusammenhang mit der Frage der Regionalisierung der 

Regulierung ist damit, dass eine Forderung nach Preisgleichheit im Raum, 

die bei einer partiellen Deregulierung verloren ginge, kein gültiges Gege-

nargument gegen diese Regionalisierung der Preisregulierung ist. 

C.4 Ergebnis 

Es gibt keine Einwände gegen die Übernahme des Ofcom- Modells für den 

deutschen Bitstromzugangs-Markt. Die naheliegende Frage, ob nicht auch 

schon drei Anbieter an einem Hvt nicht ausreichen würden, um intensiven 

Wettbewerb, insbesondere Preiswettbewerb zu entfachen, kann in diesem 

Gutachten nicht abschließend beantwortet werden. Eine Indikation bietet 

der TAL-basierte Wettbewerb in Deutschland, der wesentlich stärker aus-

geprägt ist als in den anderen EU-Mitgliedsstaaten. Eine positive Antwort 

halte ich daher für wahrscheinlich. 

D Ein neues Regulierungs- und Wettbewerbsregime im 
Bitstromzugangs-Markt 

D.1 Übernahme des Ofcom-Modells 

Es scheint mir sinnvoll, die gründlichen Vorarbeiten zu nutzen, die Ofcom 

geleistet hat und die in der neuen Gestaltung des Bitstromzugangs-Marktes 

in Großbritannien mündeten. Da die Verhältnisse in Großbritannien und 

Deutschland bezüglich der hier relevanten Charakteristika sehr ähnlich 

sind, sollten keine grundsätzlichen Probleme bei einer Übernahme der  Of-
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com- Lösung entstehen. Natürlich entstehen Detailprobleme, die aber nicht 

wirklich gegen diesen Vorschlag sprechen.  

Damit würde, wie im Vereinigten Königreich, das Bitstromzugangs-

Geschäft in drei relevante Märkte eingeteilt: Markt 1 umfasst die Hvts, bei 

denen alleine die Deutsche Telekom AG Anbieter ist; Markt 2 umfasst die 

Hvts, bei denen es neben der Deutsche Telekom AG einen oder zwei weite-

re Anbieter gibt; Markt 3 umfasst die Hvts mit wenigstens vier Anbietern 

für das Produkt Bitstromzugang. Dabei zählen auch Kabelanbieter als Bit-

stromzugangs- Anbieter, sofern sie im Bereich dem jeweiligen Hvt in ihrer 

Summe eine hinreichend große Reichweite haben. Der genaue kritische 

Wert für diese Reichweite müsste noch durch weitere Analysen festgestellt 

werden.  

Während Markt 1 und Markt 2 weiterhin der Preisregulierung unterliegen, 

wird die Preisregulierung im Markt 3 aufgehoben.  

Verändern sich die Verhältnisse im Einzugsbereich eines Hvt, so wäre die-

ser Hvt entsprechend neu einzuordnen. So kann es Wanderungen von 

Markt 1 in den Markt 2 oder von Markt 2 in Markt 3 geben. Entsprechend 

würde sich das Regulierungsregime in dem entsprechenden Einzugsbereich 

des Hvt ändern.  

D.2 Das deregulierte Regime im Markt 3 

Zusammen mit Ofcom erwarte ich im Markt 3 einen starken Preiswettbe-

werb. Dies ist im Einzelnen im Kapitel B ausgeführt worden.  

Dieser Preiswettbewerb basiert im Übrigen auf nach wie vor national ein-

heitlich regulierten Preisen für die TAL, da diese ja nach wie vor nicht un-

ter Wettbewerbsbedingungen angeboten werden. Es kann erwartet werden, 

dass die TAL-Preise auch weiterhin national einheitlich reguliert werden. 
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Indessen ist nicht zu erwarten, dass derselbe Anbieter in unterschiedlichen 

Hvts des Marktes 3 überall die gleichen Preise für Bitstromzugang setzen 

wird. Diese Preise werden sich vielmehr den jeweiligen örtlichen Gege-

benheiten anpassen. Sie werden im Übrigen auch öffentlich gar nicht be-

kannt sein. Denn wir sprechen ja von einem Großhandelsmarkt. Es besteht 

also zwischen den Anbietern, was die Preise betrifft, Geheimwettbewerb. 

Dies ist im Übrigen ein weiterer Grund, weshalb man erwarten kann, dass 

der Preiswettbewerb funktioniert. "Tacit Collusion" ist unter Bedingungen 

des Geheimwettbewerbs bei vier oder mehr Anbietern äußerst unwahr-

scheinlich,  

Obwohl im Markt 3 die von der Deutschen Telekom gesetzten Preise nun-

mehr nicht mehr staatlich reguliert werden, bleibt natürlich auch nach die-

ser Liberalisierung das Preisgebaren der Deutschen Telekom und der 

anderen Anbieter unter der Aufsicht des Kartellrechts. Das Bundeskartell-

amt kann Verfahren eröffnen, wenn es zu Entwicklungen kommt, die aus 

seiner Sicht einem funktionsfähigen Preiswettbewerb nicht entsprechen. So 

könnte das Bundeskartellamt zur Ansicht kommen, dass die Deutsche Te-

lekom AG in Teilen des Marktes 3 doch marktbeherrschend ist und diese 

marktbeherrschende Stellung missbraucht. Dabei ist es durchaus denkbar, 

dass das Bundeskartellamt die Märkte anders abgrenzt als nach dem von 

Ofcom und mir vorgeschlagenen Kriterium.  

Der wesentliche Punkt ist der: wenn man einen funktionsfähigen Preiswett-

bewerb im Markt 3 prognostiziert, dann ist eines der drei Kriterien erfüllt, 

aufgrund derer gemäß § 10 TKG das betroffenen Unternehmen aus der Re-

gulierung entlassen werden sollte. Sofern weitere Eingriffe erforderlich 

sind, können diese mittels des GWB erfolgen.  
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D.3 Das Regulierungsregime in den Märkten 1 und 2 

Die beiden Märkte 1 und 2 unterstehen weiterhin der Preisregulierung 

durch die Bundesnetzagentur. Sowohl in der Entscheidung von Ofcom, als 

auch der österreichischen Regulierungsbehörde werden in den Märkten, in 

denen nach wie vor beträchtliche Marktmacht der dortigen Incumbents 

festgestellt wurde, die nachträgliche Entgeltregulierung als ausreichend an-

gesehen. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum in Deutschland entgegen 

dieser beiden Beispiele weiterhin eine Vorabgenehmigung der Entgelte 

noch notwendig sein sollte. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass die nationale ex-ante Regulierung auf dem vorgelagerten Markt für die 

Teilnehmeranschlussleitung in vollem Umfang bestehen bleibt. 

Ein Missbrauchstatbestand in Entgeltfragen in den Bitstrom-Märkten ist 

denkbar unwahrscheinlich. Es bestehen keine Anreize für die Deutsche Te-

lekom, die Entgelte missbräuchlich zu hoch oder zu niedrig zu setzen: 

Zu hoch angesetzte Entgelte können ohne weitere Probleme durch Über-

prüfung einer Preis-Kosten-Schere schnell und ohne aufwändige ex-ante 

Regulierung aufgedeckt werden. 

Zu niedrig angesetzte Entgelte für Bitstromprodukte (Dumping) würden 

Bitstrom-Nachfrager in die Lage versetzen, die Preise ihrer Retail-Produkte 

deutlich unter denen der Deutschen Telekom zu setzen. Entsprechend wäre 

für diese daher nichts gewonnen. 

D.4 Fazit 

Angesichts der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Großbritannien und 

Deutschland und angesichts der sehr gründlichen Vorbereitung der Ofcom- 

Entscheidung sollte man dieser auch in Deutschland folgen. Man kann da-

mit der auch vom Gesetzgeber gewollten Deregulierung der TK- Märkte 



Carl Christian von Weizsäcker 

34  

Vorschub leisten. Schwierigkeiten im Detail, die es bei einem Regime-

wechsel immer geben wird, können kein durchschlagendes Gegenargument 

gegen einen solchen Schritt in die richtige Richtung sein 
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Mathematischer Anhang 

Es sei iβ  das „Gewicht“ des Anbieters i im betrachteten Markt. Es sei 

∑
=

=
n

i
i

1
ββ die Summe der Gewichte der Anbieter, wobei n die Anzahl der 

Anbieter bezeichnet. Die Nachfrage nach dem Produkt des Anbieters i sei 

gegeben durch die folgende Gleichung 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+−= ∑ ≠ij i

i
j

j
ii ppax )1()1(

β
β

β
β

ααβ       (1) 

Die Nachfrage ix  nach dem Produkt des Anbieters i wird erklärt als eine 

lineare Funktion seines Preises ip , wobei der entsprechende Koeffizient 

)1(
β
β

β i
i −  zwischen Preis und Menge eine mit dem „Gewicht“ des Anbie-

ters im Markt monoton steigende Funktion ist. Das „Absolutglied“ der li-

nearen Nachfragefunktion ist aber nicht wirklich absolut, sondern hängt 

selbst von den Preisen der Konkurrenzunternehmen ab – und zwar in der 

Weise, dass ein Durchschnittspreis der Konkurrenzunternehmen gebildet 

wird: ∑ ∑≠ ≠−
=

−ij ij j
j

i
j

i

j pp
β
β

ββ
β

ββ
β

.Dieser geht dann in das „Absolutg-

lied“ ein mit dem Gewicht )1(
β
β

αβ i
i − , wobei α  ein für alle Anbieter gleich 

hoher Parameter zwischen Null und Eins ist, den wir später „Wettbewerbs-

parameter“ nennen werden. Dieser wird multipliziert mit dem gleichen 

Koeffizienten, der auch den eigenen Preis mit der Menge verbindet. Das 

Absolutglied der Preis-Absatzfunktion enthält dann noch einen weiteren 

Summanden, der nicht von den Konkurrenzpreisen abhängt: ai )1( αβ − . Wir 

können Gleichung (1) auch etwas anders schreiben 
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wobei p  ein mit den Gewichten iβ  gewogener Durchschnittspreis des 

Marktes ist. Sei nun x der Gesamtabsatz im Markt, also die Summe der 

Verkäufe der verschiedenen Anbieter. Dann können wir diesen Marktab-

satz aus der Gleichung (1´) durch Summierung über i gewinnen. Wir erhal-

ten 

[ ] ))(1()1(
1

pappaxx
n

i
i −−=−+−== ∑

=

αβααβ        (2) 

Damit stellen wir fest: die Marktnachfrage kann als lineare Funktion des 

gewogenen Durchschnittspreises aufgefasst werden. Der Parameter a, der 

in den individuellen Nachfragefunktionen vorkommt, ist der „Prohibitiv-

preis“ für die Marktnachfrage, d.h. der Durchschnittspreis, bei dem der 

Markt insgesamt verschwindet. Demgegenüber ist der „Prohibitivpreis“ 

ip~ des einzelnen Anbieters i gemäß Gleichung (1´) gegeben durch die Glei-

chung 

papi αα +−= )1(~  

Nun wissen wir, dass der im Modell mit linearer Preis-Absatz-Funktion der 

gewinnmaximierende Preis *ip die Mitte zwischen den Grenzkosten ig und 

dem Prohibitivpreis ist. Dabei müsste allerdings der Prohibitivpreis in einer 

solchen Weise geschrieben werden, dass dieser nur von den Konkurrenz-

preisen abhängt, was in obiger Formel nicht der Fall ist, weil der eigene 

Preis ja in den Marktdurchschnittspreis mit eingeht. Sofern allerdings kein 

Anbieter dabei ist, der einen besonders großen Marktanteil hat, können wir 

in einer ersten Approximation diesen Einfluss des eigenen Preises auf den 
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Durchschnittspreis vernachlässigen. In diesem Fall ergibt sich folgende ein-

fache Formel 
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pagpg
p iii
i

αα +−+
=
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Durch Durchschnittsbildung über i bekommen wir den Durchschnitt der 

gewinnmaximierenden Preise, den wir *p  nennen wollen. Wir erhalten 
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Im Nash-Gleichgewicht müssen *p  und p  einander gleich sein. Daraus 

folgt dann 
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Der durchschnittliche Preis ergibt sich damit als gewogenes Mittel zwi-

schen dem Durchschnittswert der Grenzkosten und dem Marktprohibitiv-

preis. Dabei ist das Gewicht der Grenzkosten umso höher, je höher der 

Parameter α  ist, den ich Wettbewerbsparameter nenne. Er hat auch folgen-

de ökonomische Interpretation. Wenn Anbieter i seinen Preis um eine Ein-

heit erhöht, verliert er Absatz in der Höhe von )1(
β
β

β i
i − . Gleichzeitig 

erhöht sich bei gleichbleibenden Preisen der anderen Anbieter der Durch-

schnittspreis im Markt um den Betrag 
β
β i . Das bedeutet, dass der Marktab-
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satz um den Betrag )1()1( αβαβ
β
β

−=− i
i  zurückgeht (siehe Gleichung (2)), 

also um den Bruchteil α−1 des Nachfragerückgangs bei dem Anbieter, 

der den Preis angehoben hat. Daraus folgt, dass der Bruchteil α des Nach-

fragerückgangs im Markt geblieben ist, nämlich zu den Konkurrenten von 

Anbieter i geflossen ist. Daher nenne ich α den Wettbewerbsparameter.  

Bei der exakten Lösung berücksichtigen wir den Einfluss des Preises des 

Anbieters i auf den Durchschnittspreis im Markt. Die exakte Lösung kann 

in ähnlicher Weise als gewogener Durchschnitt zwischen zwei Größen cha-

rakterisiert werden, von denen die eine die Grenzkosten widerspiegelt, 

während die andere den Prohibitivpreis des Marktes widerspiegelt. Beide 

Größen sind aber modifiziert um einen Ausdruck, dessen Wert weitgehend 

den Herfindahl Index der Marktkonzentration widerspiegelt. Ich verzichte 

hier auf die Herleitung und gebe nur das Endresultat an. Zuvor muss aber 

noch definiert werden, was ich unter einer „Herfindahl-Funktion“ verstehe. 

Es sei  ein n-dimensionaler Preisvektor npppP ,...., 21=  gegeben. Dann kön-

nen wir den gewogenen Durchschnitt p  wie oben berechnen, wobei die 

Gewichte 
β
β i  dieselben wie oben sind. Wir definieren nun die Herfindahl- 

Funktion ∑
=

n

i
i

i p
1

2)(
β
β . Sie verläuft linear in den Preisen. Die Koeffizienten 

sind der Beitrag des jeweiligen Anbieters zu einem Herfindahl-Index der 

Anbietergewichte. Wir können nun weiter die Herfindahl-Funktion wie 

folgt schreiben. Es sei definiert 
p
p

r i
i = . Dann definieren wir den Koeffi-

zienten ∑
=

=
n

i
i

i rh
1

2
1 )(

β
β , sodass wir die Herfindahl-Funktion schreiben kön-
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nen ∑
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i php
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β
β . Der Koeffizient 1h  kann als ein Indikator der Konzent-

ration im Markt gesehen werden, indem er die −β Gewichte der einzelnen 

Anbieter mit ihren relativen Preisen gewichtet. Größenordnungsmäßig liegt 

der Koeffizient 1h in der Nähe des Herfindahl-Index für diesen Markt. In 

analoger Weise definieren wir die Herfindahl-Funktion für die Grenzkosten 

∑
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β und die relativen Grenzkosten 
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dieser Koeffizient 2h  ähnelt dem Herfindahl-Index und wird in der gleichen 

Größenordnung liegen.  

Mithilfe dieser beiden Konzentrationsindizes können wir nunmehr das 

Marktgleichgewicht unter der Annahme charakterisieren, dass es sich um 

ein Nash-Bertrand-Gleichgewicht handelt. Es gilt dann für den durch-

schnittlichen Gleichgewichtspreis 
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Die Gewichte der beiden Komponenten sind wie in der vereinfachten Lö-

sung 
α−2

1  bzw 
α
α

−
−

2
1 . Die erste Komponente ist gleich den durchschnittli-

chen Grenzkosten, sofern 1h und 2h  gleich groß sind. Da aber jedenfalls der 

Unterschied zwischen den beiden Konzentrationsmaßen 1h und 2h immer 

sehr klein ist, liegt die erste Komponente immer in der Nähe der markt-

durchschnittlichen Grenzkosten. Bei der zweiten Komponente sehen wir, 

dass sich der Wert a der vereinfachten Lösung durch Division durch 11 h−  

vergrößert hat. Da die Anbieter ihren Einfluss auf den Durchschnittspreis 
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berücksichtigen, setzen sie nunmehr ihren Preis etwas über die Mitte zwi-

schen Grenzkosten und Prohibitivpreis – und dieser Effekt ist natürlich um-

so stärker, je größer der Anbieter im Markt ist. Der Konzentrationswert 

1h repräsentiert nunmehr den durchschnittlichen Einfluss eines einzelnen 

Anbieters auf den Durchschnittspreis.  

Wichtig ist insbesondere, dass der Einfluss der durchschnittlichen Grenz-

kosten im Markt umso größer ist, je größer der Wettbewerbsparameter ist. 

Ist zum Beispiel der Wettbewerbsparameter 0,9 (was ein plausibler Wert 

ist), dann bedeutet das ja, dass der Verlust an Absatz eines Anbieters we-

gen seiner Preiserhöhung nur zu einem Zehntel zu einem Verlust des Ab-

satzes im Gesamtmarkt führt, während neun Zehntel des Absatzverlustes 

des Preiserhöhers Absatzgewinn bei seinen Konkurrenten ist. In diesem 

Fall ist - 12 hh = vorausgesetzt -  das Gewicht des Einflusses der Grenzkos-

ten auf den durchschnittlichen Marktpreis zehn Elftel oder eben zehnmal so 

groß wie das Gewicht des Einflusses des Prohibitivpreises auf ihn.  
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